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R-EPUBLIK',QSTERREICH 
,Der Bundesminister für. Verkehr 

Pr.Zl. 5.907/1-Präs.1975 

der Beilagen zu den stenogrüphischen Protokollen Je; i':.lti .nollrales 

XIII. Gesetzgehungsperiode 

, ANFRAGEBE.Al'iIT~.yORTuNG 

4efl'l / A.8. 
;u· 4t9fl,O jJ. 

Präs.M1 .. .z.._H.Rl~J~.i ~ 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg.z.NR 
Dr.Stix, Hanreichund Genossen, Nr.1920/J-NR-1975 
vom 22.1.1975: Reform der Fahrschulausbildung. 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten~ 

Die Problemati};: der I~enkerausbildung wurde von der OECD­

Forschungsgruppe "Ausbildung und Fortbildung von Lenkern tl, 
'welche im Dezember 1974 in Wien getagt hat, eingehend dis­

kutiert. Bei der zitierten VeröffentlichuIlg handelt es sich 
um Auszüge.aus Arbeitsunterlagen für die Untersuchungen die­

ser Forschungsgruppe, welche noch and~uern. Ein abschließen­
der Bericht über die Arbeitsergebnisee liegt daher noch 
nicht vor. 
Was die ln derAr'peits~ruppe diskutierte Theorielastigkeit 

. , 

,der Fahrschulausbiidung' anlangt, so hat mein Ressort dieses 
Problem bereits im ,Jahre 1972 zum ~~laß für die Novellierung 
der einscllliigi.gen Best immungen der Kraft.fahrgesetz-Durchflihrung~ 
verordnung genommen, welche am 1.1001972 in Kraft getreten sind. 
Weitere Maßnahmen werden im Zusammenhang mit dem Beitritt 
Ösi:a:'reichs zum "Europäischen übereinkommen über die I'1indest­
anforderungen für die Erteilu.ng von Lenkerberechtigungen" 
getroffen, welches äohon in allernächster Zeit von der Wirt­
schai'tskommlssion für Europa. in Genf zur Unterzeichnung auf­
gelegt wird. Dieses Übereinkommen sieht u.a. Bestimmungen 
über die Qualifikation und die Ausbildung der Prüfer, über 
den Prüfungsstoff sowie über die praktische Prüfung und deren 
Mindestdauer vor. Österreich war sowohl am Zustandekommen 
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d ia8es Überf] inkümmens als auch durch B.rdne Ni -carbei t in 

der zuständigen Arbeitsgruppe maßgeblich beteiligt. Um 

den prU.fUl1r;slosen Austausch der in den einzelnen staaten 

ausgestellten Führerscheine Zl1. en-Jei tarn, sollen nach. d:Le­

sem Übereülkommen die Voraussetzungen für die Erteilung 

der IJenkerberechtigungen international vereinheitlicht 

·werden. De:GH:.ntspreChend werden auch die einschlägigen 

~Bterreichischen Vorschriften gsändert werden. Dabei wer­

den selbstverständlich auch die neuesten fachlichen Erkenat­

nisse Berücksichtigung finden. 

Da das 

Fertigkeiten besonders betont, werden auch die geltenden 

Ve:rordnu.ngsbestimmungen dementsprechend umgestal tat werden. 

Zur Ausbildu:'::lg von Fahrschullehrel~n u.nd Fa.hrlehrern werd(l)'1 

derzeit Ausbild1.lngskurse vom ' .. li.rts::::ha.fteforschtmgsins"ti tut 

durchgefUhrt, welche vnu der Bundeskammer der gewerblichen 

itli:C'/ischaft u.nte.rstUtzt und aus den ~'1i tteln des Arbe:~tsmarkt­

förderungsgesetzes gefördert werden. Die Prüfungsergebnisse 

VOX1 Absolventen dieser KU1'se sind weitaus günst :i.ger als von 

Prüflingen, vielehe an diesen Kursen nicht teilgenoIn.Inen haben. 

Es wird deshalb erwogen, das mit di,esen Kursen erarbeitete 

mod erne Au.sbild ungsmod ell einer N Enn:-egelung der Fahrschul­

lehrera.usbildung zu Grunde zu legen. 

Wien, am 28.Febr.1975 
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